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Im EU-Parlament gab es am 11. November eine Anhörung zur rechtlichen Bewertung der
Sanktionierung von Journalisten durch den Europäischen Rat. Laut der einhelligen Meinung
der dort vortragenden Rechtswissenschaftler verstößt das aktuelle EU-Sanktionsregime
gegen Einzelpersonen wegen angeblicher „Desinformation“ in zahlreichen Punkten gegen
EU- und Völkerrecht. Die Maßnahmen seien rechtlich fehlerhaft, unverhältnismäßig und
nicht mit den Grundrechten vereinbar. Die NachDenkSeiten dokumentieren die Anhörung in
vollständiger Länge. Von Redaktion.

Externer Inhalt

Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Inhalt von Youtube zulassen
Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Hintergrund zur Anhörung

Auf 55 Seiten erstreckt sich das umfassende Rechtsgutachten der Völkerrechtlerin Prof. Dr.
Alina Miron von der Universität Angers und Prof. Dr. Ninon Colneric, Richterin a.D. am
Europäischen Gerichtshof (EuGH), welches am 11. November im Europäischen Parlament
vorgestellt wurde.

https://bsw-ep.eu/wp-content/uploads/Rechtsgutachten_Sanktionen_gegen_natuerliche_Personen_BSW_von_der_Schulenburg_Firmenich.pdf
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Die NachDenkSeiten waren bei dieser Anhörung in Brüssel dabei und wollten unter
anderem wissen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, in Erfahrung zu bringen, welcher
konkrete Staat oder welche nationale Behörde die drei betroffenen deutschen Journalisten
(Hüseyin Doğru, Thomas Röper und Alina Lipp) auf die EU-Sanktionsliste hat setzen lassen:

Externer Inhalt

Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.

Inhalt von X (Twitter) zulassen

Anbei noch ein Clip mit meinen Fragen bei der Anhörung im EU-Parlament zur
rechtlichen Bewertung der Sanktionierung von Journalisten durch die EU + die
Antworten von Prof. Ninon Colneric (Richterin am Europäischen Gerichtshof
a.D.) sowie der Völkerrechtlerin Prof. Alina Miron: pic.twitter.com/pYR30hqex7

— Florian Warweg (@FWarweg) November 24, 2025

https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/251125-Rechtsgutachten-Screen1.jpg
https://t.co/pYR30hqex7
https://twitter.com/FWarweg/status/1992924941554258222?ref_src=twsrc%5Etfw
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Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

In ihrem Gutachten (Legal Opinion) kommen die beiden renommierten
Rechtswissenschaftlerinnen zu einem eindeutigen Ergebnis: Das derzeitige EU-
Sanktionsregime gegen Einzelpersonen wegen angeblicher „Desinformation“ verstößt laut
ihrer Einschätzung in mehreren Punkten gegen EU- und Völkerrecht. Die Maßnahmen seien
„rechtlich fehlerhaft, unverhältnismäßig und nicht mit den Grundrechten vereinbar“.
Darüber hinaus bestehen Zweifel an der Zuständigkeit der EU-Organe und an der
Möglichkeit des rechtlichen Rechtsschutzes.

Verstöße gegen EU-Recht und EU-Grundrechtecharta1.
Fehlende rechtliche Garantiena.

Artikel 215(3) AEUV verlangt, dass Sanktionsverordnungen rechtliche
Schutzmechanismen vorsehen.
→ Diese fehlen in der EU-Verordnung 2024/2642 vollständig.
→ Betroffene haben kein Recht auf Gehör und keine effektive Möglichkeit
der Verteidigung.

Meinungs- und Informationsfreiheit (Artikel 11 GRC)

Das Sanktionsregime betrifft „Desinformation“, ohne den Begriff klar oder
eng genug zu definieren.

Es ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen klar ist, dass es sich
tatsächlich um falsche Informationen handelt, die erkennbar zur
russischen Destabilisierung beitragen.

Ergebnis: Verstoß gegen Artikel 11 GRC (Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit).

Freizügigkeit (Artikel 45 GRC)b.
Die Reiseverbote für EU-Bürger sind zu weitreichend und nicht
verhältnismäßig im Verhältnis zu den Zielen öffentlicher Ordnung oder
Sicherheit.
→ Verstoß gegen Artikel 45 Abs. 1 GRC.

Recht auf gute Verwaltung (Artikel 41 GRC)c.
Betroffene Personen werden gelistet, ohne vorher angehört zu werden.
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→ Verstoß gegen Artikel 41 Abs. 2 b GRC.
→ Dieser Mangel zieht auch weitere Rechtsverletzungen nach sich (z. B.
Eigentumsrecht, Privatleben).

Eigentumsrecht und Privatleben (Artikel 17 und 7 GRC)d.
Das Einfrieren von Vermögen und die Veröffentlichung persönlicher Daten
verletzen diese Rechte, da sie auf einem mangelhaften Verfahren beruhen.

Datenschutz (Artikel 8 GRC)e.
Die öffentliche Nennung und Adressveröffentlichung von gelisteten
Personen ist unverhältnismäßig und nicht erforderlich.
→ Verstoß gegen Artikel 8 GRC.

Berufsfreiheit und wirtschaftliche Betätigung (Artikel 15 und 16 GRC)f.
Durch die Sanktionen können betroffene Personen nicht mehr arbeiten oder
ein Unternehmen führen.
→ Faktisches Berufsverbot, daher Verstoß gegen Artikel 15 und 16 GRC.

Gesundheitsschutz (Artikel 35 GRC)g.
Der Umgang mit Ausnahmen für medizinische Ausgaben (nur über
„Derogation“ statt „Exemption“) ist unverhältnismäßig.
→ Verstoß gegen Artikel 35 GRC.

Verstöße gegen internationales Recht1.

Das EU-Sanktionsregime verletzt die Freiheit der Meinungsäußerung nach Artikel 19
IPBPR (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte).

Es fehlen klare gesetzliche Grenzen und wirksame Rechtsbehelfe, wie sie
internationale Menschenrechtsstandards fordern.

Auch hier: fehlende Vorhersehbarkeit und mangelnde gerichtliche Kontrolle.

Institutionelle und prozessuale Fragen2.

Die Rechtsgrundlage im EU-Primärrecht (Art. 29 EUV und 215 AEUV) wird
überschritten, weil Sanktionen gegen Einzelpersonen wegen „Desinformation“ nicht
dem eigentlichen Zweck außenpolitischer Maßnahmen dienen.
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Die Kompetenzverteilung zwischen Rat und Kommission sei fragwürdig.

Das Europäische Parlament hat keine unmittelbare Klagebefugnis gegen diese
Ratsakte, was die Kontrolle zusätzlich erschwert.

Schlussfolgerung3.

Die Rechtgutachterinnen halten fest, dass das derzeitige Sanktionsregime gegen
Einzelpersonen wegen angeblicher Desinformation nicht mit den Anforderungen des
Unionsrechts, der Grundrechtecharta und des Völkerrechts vereinbar ist.

Es fehle an:

klarer rechtlicher Grundlage,

hinreichender Definition der Tatbestände,

fairen Verfahren,

verhältnismäßigen Maßnahmen und

wirksamem Rechtsschutz.
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In Auftrag gegeben hatten das Rechtsgutachten zwei EU-Abgeordnete des BSW, Ruth
Firmenich und der langjährige UN-Diplomat Michael von der Schulenburg.

Externer Inhalt

https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/251125-Rechtsgutachten-Screen2.jpg
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Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Inhalt von Youtube zulassen
Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Titelbild: Screenshot NDS

Mehr zum Thema:

Juristisches Gutachten: EU-Sanktionen gegen deutsche Journalisten verstoßen
gegen Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien

Skandal in der BPK: Bundesregierung diffamiert deutschen Journalisten Hüseyin
Doğru als „Desinformationsakteur“

EU und Bundesregierung sanktionieren deutschen Journalisten wegen kritischen
Tweets zu Kanzler Merz

Pressefreiheit in Gefahr: EU-Sanktionen gegen deutsche Journalisten schaffen
beunruhigenden Präzedenzfall

https://www.nachdenkseiten.de/?p=142593
https://www.nachdenkseiten.de/?p=142593
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